
Entgelttarifvertrag über die Gewährung von Einmalzahlungen 

zwischen 

dem Arbeitgeberverband AWO Deutschland e.V., vertreten durch den Vorstand, 

und 

ver.di-Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Landesbezirk Saar, vertreten durch die 
Landesbezirksleitung 

§ 1 GeItuugsbereich 

Dieser Tarifvertrag gilt für alle Beschäftigten, die unter den Geltungsbereich des 
Übergangstarifvertrages (ÜbgTV A WO Saarland II) vom 12.12.2007 fallen. 

§ 2 Einmalzahlungen 

Die Beschäftigten erhalten Einmalzahlungen 

ausgezahlt werden. 

in Höhe von 200 Euro, 

die mit dem Entgelt für den Monat Juni 2008 und 

in einer Zahlung von 400 Euro, die mit dem Entgelt für den Monat 
März 2009 und 

in einer Zahlung von 400 Euro, die mit dem Entgelt für den Monat 
März 2010 

Davon abweichend erhalten Beschäftigte, die in einem Ausbildungsverhältnis nach dem BBiG 
stehen sowie Praktikantinnen und Praktikanten, die unter den Anwendungsbereich des 
ehemaligen Tarifvertrages zur Regelung der Praktikantenverhältnisse fallen, Einmalzahlungen 
in Höhe von 100 Euro, 100 Euro und 150 Euro. Im Übrigen gilt Satz I entsprechend. 

Teilzeitbeschäftigte einschließlich der geringfügig Beschäftigten erhalten die 
Einmalzalliungen in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten 
durchschnittlichen Arbeitszeit an der regehnäßigen Arbeitszeit vergleichbarer 
Vollzeitbeschäftigter entspricht. Im Übrigen gilt Satz 1 entsprechend. 

Protokollnotiz zu § 2 Satz 1: 
Die Zahlung im März 2010 berührt zuklinftige Entgelttarifverhandlungen flir das Jahr 201 0 nicht. 



§ 3 Laufzeit 

Dieser Tarifveltrag tritt am 01.01.2008 in Kraft. Er endet mit Ablauf des 31.12.2009. 

Protol<ollnotiz zu § 3: 
Die Zahlung im Marz 201 0 bleibt von der Beendigung des Tarifvertrages unberührt. 

Berlin, den 12.12.2007 ( 

ÄG ~:

S "'d~1

ver.di- reinte Dienstleis~gs
gewerkschaft, Landesbez}rk Saar 



Übergangs tarifvertrag (Übg-TV A WO Saarland 11) 

zwischen 

dem Arbeitgeberverband AWO Deutschland e.V., vertreten durch den Vorstand, 

und 

ver.di-Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Landesbezirk Saar, vertreten durch die 
Landesbezirksleitung 

Präambel 

Bei Abschluss des Übergangstarifvertrages vom 24.05.2004 sind der A WO Landesverband 
Saarland e.V. und der ver.di-Landesbezirk Saar u.a. übereinstimmend von zukünftigen 
dauerhaften tariflichen Regelungen durch den A WO Bundesverband ausgegangen. 

Mit Wirkung zum 31.12.2006 wurden die zwischen ver.di und dem A WO Bundesverband 
bestehenden Tarifverträge gekündigt. Gleichzeitig hat der A WO Bundesverband seine 
Tarifzuständigkeit auch für den A WO Landesverband Saar aufgegeben. Der A WO 
Landesverband Saar ist inzwischen ordentliches Mitglied des Arbeitgeberverbandes A WO 
Deutschland e.V. geworden. 

Diese Entwicklung macht einen Neuabschluss und eine Fortentwicklung des 
Übergangstarifvertrages vom 24.05.2004 notwendig. Ziel ist weiterhin die dauerhafte 
tarifliche Absicherung der Arbeitsverhältnisse. Dabei stimmen die Tarifvertragsparteien darin 
überein, dass die bisherigen Regelungen den mit dem Tarifvertrag auch verfolgten Zielen des 
Abbaus von Einstellungshemmnissen für ältere Beschäftigte und der wirtschaftlichen 
Sicherung des Landesverbandes und der Arbeitsplätze erfolgreich gerecht geworden sind. Die 
Regelungen sind daher zum Ziel des erfolgreichen Abbaus weiterer Einstellungshemmnisse 
und zur weiteren wirtschaftlichen Konsolidierung der A WO Saarland anzupassen. 

Dabei haben die Tarifvertragsparteien die besonderen Gegebenheiten im Saarland sowie die 
konlaeten Umstände beim A WO Landesverband zugrunde gelegt. 
Nach dem Ende der Laufzeit, werden die Vertragspartner über lineare - prozentuale 
Vergütungserhöhungen verhandeln. 

Dies voraus geschickt vereinbaren die Tarifvertragsparteien folgendes: 

§ 1 GeItungsbereich 

(1) Dieser Tarifvertrag gilt räumlich für das Bundesland Saarland. 

(2) Dieser Tarifvertrag gilt für alle Beschäftigten des A WO Landesverbandes Saarland 
e.V. und der Wolmstift gGmbH, 66386 st. Ingbert, die Mitglied der Gewerkschaft 
ver.di sind, im Rahmen der jeweiligen Geltungsbereiche der in § 2 aufgeführten 
Tarifverträge. 

Protolwllnotiz zu § 1 Abs.1: 
Der Tarifvertrag gilt auch flIr die Einrichtungen Wohngruppe und Betreutes Wohnen Niederweiler, Tagesgruppe 
Trier und Fanprojekt Kaiserslautern. 



§ 2 Ersetzung, Wiederinkraftsetzung 

Cl) Dieser Tarifvertrag tritt an die Stelle des Übergangstarifvertrages zwischen der 
Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Saar e.V. und ver.di-Vereinte Dienstleistungs
gewerkschaft, Landesbezirk Saar vom 24.05.2004. 

(2) Die Texte der vom A WO Bundesverband zum 31.03.2004 gekündigten ehemaligen 
Tarifverträge werden im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages als dessen Inhalt ab 
dem 01.01.2007 unter Berücksichtigung der nachfolgenden Regelungen erneut in 
Kraft gesetzt. 

Abweichend davon gilt zur Regelung der Altersteilzeit allein der Tarifvertrag zur 
Regelung der Altersteilzeit für die Arbeitnehmerinnen der Arbeiterwohlfalrrt (TV
ATZ II) zwischen dem Arbeitgeberverband A WO Deutschland e.V. und ver.di 
(Bundesvorstand) vom 08.12.2005. 

(3) Für Mitarbeiter, die nach dem 31.03.2004 eingestellt werden, gilt § 24 BMT-A W II 
mit folgenden Ergänzungen: 

Abschnitt A., Abs.2 wird durch einen Absatz 2a mit folgendem Wortlaut ergänzt: 

"Wird der Angestellte in den Vergütungsgruppen III bis X nach Vollendung seines 50. 
Lebensjalrres eingestellt, so erhält er die Grundvergütung entsprechend einem 
Angestellten, der das 31. Lebensjalrr vollendet hat. Die Lebensaltersstufe erhöht sich 
entsprechend der Regelungen im Absatz 2. Wird der Angestellte in den 
Vergütungsgruppen Ia bis IIb eingestellt, so gilt dies entsprechend mit der Maßgabe, 
dass an die Stelle des 31. Lebensjalrres das 35. Lebensjalrr tritt." 

Abschnitt B., Abs.3 wird durch einen Absatz 3a mit folgendem Wortlaut ergänzt: 

"Der Angestellte, der bei der Einstellung das 50. Lebensjalrr vollendet hat, erhält die 
Grundvergütung der Stufe 6. Die Lebensaltersstufe erhöht sich entsprechend der 
Regelungen in Abs. 7." 

(4) § 26 Abs.1 BMT-AW II er~lält ab dem 01.10.2005 folgende Fassung: 

"Für den Ortszuschlag gelten die Bestimmungen des § 29 
Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) in der jeweils geltenden Fassung. 
Abweichend von § 29 Abs. 5 BAT gilt: 
Ist der Ehegatte eines Arbeitnehmers bei einem Arbeitgeber beschäftigt, der einen 
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst oder ein Tarifwerk wesentlich gleichen 
Inhalts anwendet, erhält der Arbeitnehmer neben dem Ortszuschlag der Stufe I den 
Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe I und der Stufe 2 des rur ilm maßgebenden 
Ortszuschlages zur Hälfte. § 17 Abs.1 Unterabs.1 Satz I BMT-A W II findet auf den 
Unterschiedsbetrag keine Anwendung, wenn einer der Ehegatten vollbeschäftigt ist 
oder beide Ehegatten jeweils mit mindestens der Hälfte der durchschnittlichen 
regehnäßigen wöchentlichen Arbeitszeit beschäftigt sind." 



(5) Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31.12.2007 begründet wird, erhalten 
abweichend von den §§ 23 bis 29 BMT -A W II und von dem Tarifvertrag über eine 
Gewährung von Znlagen einen Gesamt101m nach der Tabelle Anhang A zu diesem 
Tarifvertrag bzw. eine Gesamtvergütung nach der Tabelle Anhang B zu diesem 
Tarifvertrag. 

Angestellte nach Unterabsatz 1 der Vergütungsgruppen KrT XIII bis KrT I, die das 20. 
Lebensjahr vollendet haben, erhalten abweichend von den §§ 23 bis 29 BMT-A W H 
und von dem Tarifvertrag über eine Gewährung von Zulagen eine Gesamtvergüllmg 
nach Tabelle Anhang C zu diesem Tarifvertrag. 

Für Beschäftigte nach Unterabsatz 1, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, bleibt es bei der entsprechenden Anwendung der §§ 27 und 29 BMT-AW H, 
jedoch auf der Grundlage der in diesem Absatz genannten Tabellen. 

Protol<ollnotiz zu § 2 Absatz 5: 
GesamtvergOtung bzw. Gesamtlohn entsprechen - soweit an die jeweiligen Beschäftigtengruppen bisher tariflich 
zu geWähren - der bisherigen Grundvergütung, Ortszuschlag in Höhe der Differenz zwischen den 
Ortszuschlagsstufen I und 2 sowie der allgemeinen Zulage. 
Ausgenommen von diesen Regelungen sind auch Beschäftigte, die bereits ein befristetes Arbeitsverhältnis vor 
dem 1.1.2008 mit der AWO Saarland abgeschlossen hatten - und im direkten Anschluss ein weiteres 
Arbeitsverhältnis mit der A WO Saarland eingehen. 

(6) Die aufgrund des ArbZG notwendige tarifliche Regelung des Bereitschaftsdienstes 
und der Rufbereitschaft erfolgt durch gesonderten Tarifvertrag. 

§ 3 Lanfzeit 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt zum 01.01.2008 in Kraft. Abweichend davon tritt § 2 Absatz 4 
zum 01.10.2005 in Kraft. 

(2) Dieser Tarifvertrag kann schriftlich mit einer Frist von einem Monat zum Schluss 
eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31.12.2009 gekündigt werden. 

Berlin, den 12.12.2007 

eutschland e.V. 

Saarbrücken, den 12.12.2007 

ver.di-Vereinte Dienstleiltungs
gewerkschaft, Landesbe&:irk Saar 

/ 



Anlage A 

Monatstabellenlöhne 

gültig ab 01.01.2008 

Lohnstufe 

Lohngruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 
( monatlich in € ) 



21. 23. 
Verg.Gr. 

Tabelle der Gesamtvergütungen 
für die Angestellten der Vergütungsgruppen la bis X 

nach Vollendung des 21. bzw. 23. Lebensjahres 

gültig ab 01.01.2008 

Gesamtvergütung der Lebensaltersstufe nach vollendetem Lebensjahr ( monatlich in €) 
25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39. 

Anlage B 

41. 43. 45. 47. 



1 
Verg.Gr. 

Tabelle der Gesamtvergütungen 
für die Angestellten der Vergütungsgruppen KrT XIII bis KrT I 

nach Vollendung des 20. Lebensjahres 

gültig ab 01.01.2008 

Gesamlvergütungssätze in Stufe 

2 3 4 5 6 
(monallich in €) 

Anlage C 

7 8 9 

L~nt%xIIf~J~Wßmj?@,1lk:m[~J§~~3_97:I§liili~mg~~~~~I~r~4f~~~]1ili§f@lt?l~l1-41fJ~~~mf§17.:!9,'~~t~J:~~,[~~7~Z~@§}?~liHr:fill'~~ßj~_8.~j]}~~5~~ffl~~;~Z~9~~~~illrfu~\[1jllil~'öl)l6_3-lill~iliiillm~lL~rf4'iiJ2'ti,ili5llil 
KrT XII 3.132,70 3.237,58 3.342,42 3.423,96 3.505,53 3.587,08 3.668,63 3.750,18 3.831,75 
~Kt,T:j~!~j~fr~11f~timllliillillt~§.4j~]\t\ml~1l~gmjlilfIT[31o,[~11~~~illtt~\\~~11~5~~grk~~~11~gg~lllil,~~~!i~~olllil~~~iIffimillm~I~I~a~lllilil~J&~W:lmf.,ara}!gr6.~]l;Tj:ili1o;:illj~lhl~~'81~gjif,~llI~~rt1ill\~a!51fl~Q~'llirrHjL~§g§~~llli1~ 
KrT X 2.784,16 2.877,53 2.970,91 3.043,51 3.116,15 3.188,74 3.261,36 3.333,97 3.406,59 

r!S.rf~~1ff~~~r~~!~~~~tJ~I~g{w'~~1\llliY!\N~TI\l~~1r;t~Jll~~§r&~h1)lfu1\W~1B..pQ1!!illf~~\tlffi\\\~~\~~~7;;§'~~~~im[@Wk~J~~~~~\\\\li\\\ii\\f~{[~_i~;,Q~1j~~%f:!~~R\iI~~lß~~Q§~~:~i\ill,~\~H~S~~~~§§'~]]~gills\\W;\~~'Q?lff0~lllli1 
KrT VIII 2.482,46 2.562,45 2.642,46 2.704,69 2.766,93 2.829,15 2.891,37 2.953,60 3.015,81 

({S'!jf~YEliili~mH~1iJmrIlliilli'~m~~~1§'gill;~~mülillli~\fgL~l~~lltlm[~1~~~?'Jm~g~]lt4:Zn~f;liW~illmlrg;]§J~~lQill!}F~~~~~A§~,?:1[~lmml!~11timl[llL~~~1~j~t5.ilil~.ffi~~~filg:~ti1~~JjlWdjITlilli'illW.llim~Jzä.I!I~]~limjilln~jl~g~~g?iliffi~ 
KrTVI 2.190,87 2.258,59 2.326,31 2.378,98 2.431,66 2.484,33 2.537,01 2.589,67 2.642,36 

[Krf:twiJij~~~mill~~li1m1~~~1JZ~~Rtllitl!lljjilll~t~;g}lJiQFf.91lliRl}ill~~~~~IT12M~~19jilllliillit~~~\Wl\\fi~2~~~äEt~~~~jj1t~~~a!3jgl!Eilll\lliRU*till~~.~T3~~iJf!91'F~~~~l\W,tt~~!1Mljllj1\w.lmm~nJ~g~~~.H~4,l~Jj,ljtRillj.mm~gX§:~I4J~@~ 
KrT V 2.066,93 2.126,84 2.186,75 2.233,33 2.279,93 2.326,52 2.373,09 2.419,69 2.466,30 
~~fJff1'l~1t~~~~lm~i~1~rf#Jll~~ftr~:fi~;[f§J73.lii~~ililil\llif~tf~QZ~IQß.f§jl!~~n1tillIfr~2108~r~1~\\ll~-~m~mir~~~~~i'§;4J~~~[4~~~~~1[~~:qi~llff~:'~§1~,,~~~g2Q6ftiß.~d~~~~;~H~fl;$il~jffiilt~tirElllliH[2r289}~,QJlliiJillTI~nITill?1~Qi.IQ~ll1ill 
KrT'" 1.891,14 1.936,38 1.981,63 2.016,83 2.052,01 2.087,21 2.122,39 2.157,59 2.192,77 
~~n~~~*illl~f:~~im~*7.:.9-51[?i~~ill~}Jljllit~.m~§j~ij2~;#.f.~t~~1l;1"~~tgjß9;1tf~~ffil;ill~1fuii~q~~41fE~~i)f~~r~~1[$Eill\l~E~illl~~]t1~9§1~~r~~llI~~~%~1~~~~~Jili1~~jmlli~1Q~~j~!1f~mli~}g&K~ß§jl~illli 
KrTl 1.722,68 1.757,98 1.793,27 1.820,71 1.848,17 1.875,62 1.903,06 1.930,49 1.957,95 
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